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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

AVG §59 Abs1;

BDG 1979 §14 Abs1;

PG 1965 §9 Abs2;

Rechtssatz

Erklärt der Beamte, seinen Ruhestandversetzungsantrag davon abhängig zu machen, daß diesem Antrag vollinhaltlich

entsprochen werde (hier: Antrag auf Festsetzung der Ruhegenußbemessungsgrundlage mit dem Monatsbezug der

Dienstklasse 9, Gehaltsstufe 6, sowie einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 35 Jahren) war es rechtmäßig,

gesondert über den Antrag des Beamten auf Versetzung in den Ruhestand einerseits, und über den weiteren (den

wiedergegebenen) Antrag abzusprechen.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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